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TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU

Bibliotheksordnung

der Universitatsbibliothek Iimenau

GemaB §§ 3, 37 Abs. 2 des Thiringer Hochschulgesetzes (ThirHG) vom 21. Dezember
2006 (GVBI. S. 601) erlasst die Technische Universitat lImenau (nachstehend ,,Universi-
tat” genannt) die nachfolgende Bibliotheksordnung der Universitatsbibliothek IImenau.
Der Senat der Universitat hat die Ordnung am 08. April 2008 beschlossen. Der Rektor hat
die Satzung am 03. Dezember 2008 genehmigt. Sie wurden dem Thuringer Kultusminis-
terium mit Schreiben vom 12. Dezember 2008 angezeigt.

§ 1 Allgemeines

Die Universitatsbibliothek limenau (Bibliothek) ist als 6ffentliche wissenschaftliche Biblio-
thek eine zentrale Betriebseinheit (§ 38 ThirHG) der Technischen Universitat Ilmenau
(Universitat). Sie dient der wissenschaftlichen und allgemeinen Informationsversorgung
und ist Dienstleister fiir das wissenschaftliche Publizieren. Die Bibliothek erbringt ihre
Dienstleistungen nach MaBgabe ihrer Benutzungsordnungen und der sonstigen Ord-
nungen der Universitat.

§ 2 Bibliotheksdirektor

Die Bibliothek wird von einem Direktor geleitet, der die Befahigung fur den héheren Bib-
liotheksdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken besitzt. Der Direktor ist Vorgesetzter
der Mitarbeiter der Bibliothek. Er ist in den Gremien der Universitat zu allen Fragen, die
die Bibliothek und die Informationsversorgung an der Universitat betreffen, zu héren.

§ 3 Fachreferenten

Die Fachreferenten erwerben und erschlieBen Blicher und andere Medien unter Be-
ricksichtigung der inhaltlichen Ausrichtung der Universitat in Forschung und Lehre so-
wie einer akademischen allgemeinen Bildung. Sie sind Ansprechpartner der Fakultaten in
allen Fragen der Literaturversorgung. Die Fachreferenten wirken bei der Vermittlung von
Informations- und Medienkompetenz durch Schulung, Beratung und andere geeignete
MaBnahmen mit.

§ 4 Bibliotheksbeauftragte

Die Fakultaten bestimmen aus dem Kreis der Professoren je einen Bibliotheksbeauf-
tragten als Ansprechpartner fir die Bibliothek. Sie unterrichten die Mitglieder der Fakul-
tat uber neue und aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit der Bibliothek. In ihrer
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Gesamtheit bilden die Bibliotheksbeauftragten ein beratendes Gremium, das vom Direk-
tor der Bibliothek zur Erérterung grundsatzlicher Fragen, insbesondere zur Vorbereitung
von Senatsbeschlissen, die die Bibliothek und ihre Dienstleitungen betreffen, einberufen
werden kann. Diesem Gremium gehort auch ein Vertreter der Studierenden an, der vom
Studentenrat bestimmt wird. Die Sitzungen dieses Beratungsgremiums sind hochschul6f-
fentlich.

§ 5 Bibliothekarische Kooperation

Die Bibliothek nimmt an der Uberregionalen bibliothekarischen Kooperation in Form von
Bibliotheksverbliinden, Konsortien und dergleichen teil und arbeitet im Rahmen ihrer
Maoglichkeiten in entsprechenden Gremien und Beiraten mit.

§ 6 Gleichstellung

Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten jeweils in mannlicher und
weiblicher Form.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am ersten Tag des auf ihre Bekanntgabe folgenden Monats in Kraft.

Imenau, 03. Dezember 2008

gez. Prof. Dr. rer. nat. habil.
Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff
Rektor
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TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU

Erste Anderung
der

Benutzungsordnung fiir den Universitatsverlag

GemaB §§ 3, 37 Abs. 2 des Thiringer Hochschulgesetzes (ThirHG) vom 21. Dezember
2006 (GVBI. S. 601) erlasst die Technische Universitat llImenau (nachstehend ,,Universitat
genannt) folgende Satzung zur Ersten Anderung der Benutzungsordnung fir den Uni-
versitatsverlag in der Universitatsbibliothek (veroffentlicht im Verkindungsblatt Nr.
27/2007). Der Senat der Technischen Universitat lImenau hat die Erste Anderung der Be-
nutzungsordnung flr den Universitatsverlag am 08. April 2008 beschlossen. Der Rektor
hat sie am 03. Dezember 2008 genehmigt. Sie wurde dem Thuringer Kultusministerium
mit Schreiben vom 12. Dezember 2008 angezeigt.

1. In § 5 werden das Wort , Einvernehmen” durch das Wort ,,Benehmen” und das Wort
.Bibliotheksausschuss” durch die Worte ,fir den Haushalt zustandigen Dezernat der
Hochschulverwaltung” ersetzt.

2. In § 7 wird das Wort ,Bibliotheksausschuss” durch die Worte , Ausschuss fiir Hoch-
schulentwicklung und Qualitatssicherung” ersetzt.

Die Anderung der Benutzungsordnung fiir den Universitatsverlag tritt mit ihrer Be-
kanntmachung im Verkiindungsblatt der Technischen Universitat IImenau in Kraft.

[Imenau, 03. Dezember 2008

gez. Prof. Dr. rer. nat. habil.
Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff
Rektor
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TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU

Zweite Anderung
der

Benutzungsordnung der Universitatsbibliothek

GemalB §§ 3, 37 A bs. 2 des Thiringer Hochschulgesetzes (ThirHG) vom 21. Dezember
2006 (GVBI. S. 601) erlasst die Technische Universitat llImenau (nachstehend ,,Universi-
tat” genannt) folgende Satzung zur Zweiten Anderung der Benutzungsordnung der
Universitatsbibliothek (veréffentlicht im Verkiindungsblatt Nr. 9/2004), zuletzt geandert
durch die Erste Anderungssatzung vom 13. Februar 2007 (verdffentlicht im Verkin-
dungsblatt 27/2007). Der Senat der Technischen Universitit llmenau hat die Zweite An-
derung der Benutzungsordnung am 08. April 2008 beschlossen. Der Rektor hat sie am
03. Dezember 2008 genehmigt. Sie wurde dem Thuringer Kultusministerium mit Schrei-
ben vom 12. Dezember 2008 angezeigt.

1.In § 3 Abs. 1 werden die Worte ,,dem Bibliotheksausschuss” durch die Worte ,,den Bib-
liotheksbeauftragten” ersetzt.

2.1n § 13 Abs. 4 werden die Worte ,,dem Bibliotheksausschuss der Universitat” durch die
Worte ,,den Bibliotheksbeauftragten” ersetzt.

Die Anderung der Benutzungsordnung der Universitatsbibliothek tritt mit ihrer Be-
kanntmachung im Verkiindungsblatt der Technischen Universitat Ilmenau in Kraft.

llmenau, 03. Dezember 2008
gez. Prof. Dr. rer. nat. habil.

Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff
Rektor
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TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU

Ordnung zur Qualitatssicherung (OrQ)

der TU limenau

GemalB § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 4, § 33 Abs. 1 Nr. 1 des Thiringer Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 21. Dezember 2006 (GVBI. S. 601) erlasst die Technische Universitat lime-
nau folgende Ordnung zur Qualitatssicherung in Fihrungsprozessen, Forschung, Lehre
und Dienstleistungsprozessen (OrQ). Der Senat der Technischen Universitat IImenau hat
die Ordnung am 2. Dezember 2008 beschlossen. Der Rektor hat sie am 12.Dezember
2008 genehmigt. Sie wurde dem Thuringer Kultusministerium (TKM) durch Schreiben
vom 12. Dezember 2008 angezeigt.
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Praambel

Entsprechend dem Leitbild der Technischen Universitat llImenau bilden Forschung und
Lehre auf hohem wissenschaftlichem Niveau und die Ausbildung von Absolventen mit
hoher akademischer Bildung das Grundanliegen der universitaren Tatigkeit. Um dieses
Grundanliegen zu unterstiitzen, hat sich die Universitat entschlossen, ein Qualitatsma-
nagementsystem einzufiihren und umzusetzen.

Wichtige Ziele der Umsetzung des Qualitatsmanagementsystems in der Universitat sind
die Schaffung von Transparenz, die Férderung der Flexibilitat unter Effizienzgesichtpunk-
ten im Zusammenhang mit der Gewahrleistung einer hohen Qualitat der Forschung und
Lehre einschlieBlich der dazu erforderlichen Dienstleistungen sowie eine kontinuierliche
Verbesserung dieser Qualitat.

Das Qualitatsmanagementsystem der TU limenau soll als integriertes und selbstlernendes
System die gesamte Universitat nachhaltig in die Lage versetzen, sich, ausgerichtet am
Leitbild, eigenstandig zu steuern und zu entwickeln. Dabei bilden die Grundsatze der
Freiheit und Einheit von Forschung und Lehre, der Chancengleichheit, der Berufskollegia-
litdat und der Wahrung des Berufsethos der Universitatsmitglieder die Grundlage fir die
EinflUhrung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Qualitditsmanagementsystems. Die
Ordnung fur Qualitatssicherung der TU limenau dient dieser Zielstellung und wird, ent-
sprechend den sich andernden Anforderungen an das Qualitditsmanagement, einem kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess unterzogen.

Abschnitt 1: Allgemeines
§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung zur Qualitatssicherung (OrQ) regelt auf der Grundlage des § 8 Thiirin-
ger Hochschulgesetz die QualitatssicherungsmaBBnahmen im Rahmen des eigenen Quali-
tatsmanagementsystems der Universitat. Insbesondere werden in der OrQ die Standards,
die Verfahren, die Beteiligung der Mitglieder sowie die zu erhebenden, zu verarbeiten-
den, auszuwertenden und zu veréffentlichenden Daten geregelt. Die Freiheit von For-
schung und Lehre wird gewahrt, und der Gleichstellungsauftrag findet hierbei Beach-
tung.

(2) Die OrQ gilt im Zusammenhang mit dem Qualitatsmanagementsystem der TU lIme-
nau und umfasst die Fuhrungsprozesse, den Kernbereich Forschung, den Kernbereich
Studium und Lehre sowie die Dienstleistungsprozesse. Sie erstreckt sich somit auf alle
Bereiche der Technischen Universitat Ilmenau.

(3) Die OrQ wird durch das Qualitatsmanagement-Handbuch und die Prozessbeschrei-
bungen erganzt und soll in Verbindung mit diesen verstanden werden. Das Qualitatsma-
nagement-Handbuch und die Prozessbeschreibungen werden durch das Rektorat be-
schlossen und freigegeben.

(4) Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten fir Manner
und Frauen in gleicher Weise.
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§ 2 Umgang mit den Daten

(1) Personenbezogene Daten von Mitgliedern und Angehdrigen der Universitat dirfen
zur Durchfihrung der Qualitatssicherung nur verarbeitet und genutzt werden, soweit
dies unerlasslich ist. Die im Rahmen der Qualitatssicherung zu erhebenden Daten erge-
ben sich aus den jeweiligen Prozessbeschreibungen. Die Daten dirfen nur den mit der
Durchfuhrung der Qualitatssicherung befassten Personen zuganglich gemacht werden.
Diese Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. In Konfliktfallen entscheidet das
Rektorat nach Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten der Universitat. Die Verar-
beitung und Nutzung von personenbezogenen Daten, im Rahmen der Qualitatssiche-
rung, erfolgt getrennt von anderen Verwaltungsverfahren.

(2) Im Rahmen der Verarbeitung und Nutzung sind alle Daten, einschlieBlich personen-
bezogener Daten, so frihzeitig zu anonymisieren, wie es der Qualitatssicherungszweck
zulasst. Eine Verarbeitung oder Nutzung erhobener Daten flr andere Zwecke als den der
Qualitatssicherung und den daraus abzuleitenden MaBnahmen ist unzulassig.

(3) Erhobene Daten sind zu l6schen, wenn sie nicht mehr zur Aufgabenerfillung beno-
tigt werden.

§ 3 Ziele der Qualitatssicherung

(1) Die systematische Selbstanalyse aller Bereiche der Universitat dient dazu,

a) sich Uber die eigene Profilbildung und die Zielvorstellungen zu vergewissern und den
erreichten Stand zu Uberprifen,

b) den Umfang und das Niveau der Forschung und der Entwicklung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses zu bewerten,

c) die Starken und Schwachen der Universitat, insbesondere die der betrachteten Stu-
diengange herauszuarbeiten,

d) den Studien- und Lehrbetrieb transparenter zu gestalten sowie daraus MaBnahmen
zur Verbesserung der Studien- und Prifungsinhalte und -ablaufe abzuleiten,

e) MaBnahmen zur Férderung der Forschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses
abzuleiten,

f) FUihrungs- und Dienstleistungsprozesse zu bewerten und gegebenenfalls zu verbes-
sern,

g) die Ziele bei der Umsetzung des Gleichstellungsauftrages zu tGberprifen.
(2) Die aus den MaBnahmen zur Qualitatssicherung hervorgehenden Informationen un-

terstltzen zugleich die interne und externe Rechenschaftslegung und stellen eine we-
sentliche Grundlage fir die Systemakkreditierung dar.
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§ 4 Zustandigkeiten und Pflichten

(1) Das Rektorat initiiert und koordiniert die Qualitatssicherung auf Ebene der gesamten
Universitat. Hierfir gibt es eine Arbeitsgruppe Qualitatsmanagementbeauftragte (AG
QMB) der TU limenau.

(2) Die AG QMB setzt sich zusammen aus dem Qualitatsmanagementbeauftragten des
Rektorates, den Qualitatsmanagementbeauftragten aller Struktureinheiten der Universi-
tat und dem Qualitatsmanagementbeauftragten der Studierenden. Die einzelnen Struk-
tureinheiten der Universitat sind im Strukturplan der TU limenau nachzulesen. Der Quali-
tatsmanagementbeauftragte des Rektorates koordiniert die Qualitatssicherung im Zu-
standigkeitsbereich der Universitatsleitung, ist Ansprechpartner fur die Belange der Qua-
litatssicherung der Universitat insgesamt und leitet die AG QMB. Die Qualitatsmanage-
mentbeauftragten der Struktureinheiten koordinieren die Qualitatssicherung im jeweili-
gen Zustandigkeitsbereich und sind Ansprechpartner fiir die Belange der Qualitatssiche-
rung in ihren Struktureinheiten.

(3) Das Rektorat unterstiitzt mit Hilfe des Akademischen Service Centers (ASC), dem Re-
ferat flr Forschungsservice und Technologietransfer (FuT) sowie dem Dezernat Planung
und Haushalt die Struktureinheiten bei der Durchfiihrung von QualitatssicherungsmaB-
nahmen, indem es die daflr bendtigten Stammdaten bereitstellt und deren Erhebung
und Auswertung organisatorisch fordert.

(4) Die Mitglieder der Universitat haben die Pflicht, aktiv an der Durchfiihrung qualitats-
sichernder MaBnahmen mitzuwirken. Jedes aktiv an der Qualitatssicherung beteiligte
Universitatsmitglied hat weiterhin die Pflicht, die ihn betreffenden Prozesse der Quali-
tatssicherung entsprechend den Prozessbeschreibungen durchzufihren und aufzuzeich-
nen.

Abschnitt 2: Fihrungsprozesse
§ 5 Strategische Entwicklung der Universitat

(1) Die strategische Entwicklung leitet sich aus den strategischen Hochschulzielen unter
Berlicksichtigung der aktuellen und langfristig abzusehenden Entwicklungen der univer-
sitaren Rahmenbedingungen u. a. nach Vorgaben des Bundes und des Landes sowie den
Ergebnissen der Evaluation aus Forschung, Studium und Lehre sowie Dienstleistungen
ab. Zur Koordination zwischen Hochschulrat, Rektorat und Senat wird der Strategierat
als beratendes Organ eingesetzt. Der Senatsausschuss fir Hochschulentwicklung und
Qualitatssicherung koordiniert die Vorbereitung der Beschlisse hinsichtlich der strategi-
schen Entwicklung der TU Iimenau im Sinne der Integration der Forschungs- und Lehr-
strategie sowie der strukturellen Entwicklung in die Gesamtstrategie der Universitat.

(2) Far die strategische Entwicklung von Forschung, Studium und Lehre gelten die in den
Abschnitten Forschung und Studium und Lehre festgelegten Bestimmungen dieser Ord-
nung.
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§ 6 Einheit von Forschung und Lehre der Fachgebiete

Der Dekan mit dem zugehodrigen Fakultatsrat fuhrt jahrlich eine Qualitatsiberprifung
hinsichtlich der Einheit von Forschung und Lehre der Fachgebiete sowie eine Kapazitats-
analyse durch. Hierzu sind die erfassten KenngréBen fiir Forschung und Lehre Uber die
Lehr- und Forschungsevaluation sowie die Jahresanalyse zu nutzen. Die Ergebnisse wer-
den vom Rektorat und Dekanat bei der Personal- und Sachmittelzufihrung sowie bei
Abschluss der Ziel- und Leistungsvereinbarungen genutzt. Des Weiteren muss eine kapa-
zitatsgerechte Pflege des Forschungs- und Facherkataloges gesichert werden.

§ 7 Ressourcen und Infrastruktur

Die Erhebungen aus der Jahresanalyse zeichnen die Anpassung der Entwicklung der Uni-
versitat an duBere und innere Gegebenheiten wie Gesetze und Finanzen, usw. auf. Ent-
sprechend den Vorgaben des Hochschulrates, des Rektorates und des Senates erfolgt die
sach- sowie qualitatsgerechte Verteilung der Kapazitaten. Uber die Bewertung der Effi-
zienz der eingesetzten Mittel werden Gewichtungsfaktoren und Kennziffern der Vertei-
lungsmodelle justiert.

Abschnitt 3: Forschung
§ 8 Qualitatssicherung der Forschungstatigkeit der Fachgebiete

(1) Uber die Evaluation der Forschungstatigkeit der Fachgebiete werden die Quali-
tatskennziffern der Forschung in den Fachgebieten qualitativ und quantitativ erfasst. Die
Evaluation erfolgt durch die Fachgebiete in Eigenverantwortung und wird durch die Fa-
kultat inhaltlich begleitet.

(2) Die Qualitatskennziffern der Forschung ermdglichen der Hochschulleitung und der
Fakultat eine Bewertung der Forschungstatigkeit eines Fachgebietes nach den Qualitats-
kriterien des Senatsausschusses flr Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs.

(3) Die Evaluationsergebnisse werden als forschungsbegleitende Dienstleistung im Refe-
rat Forschungsservice und Technologietransfer fiir die einzelnen Fachgebiete und die
Forschungscluster aufbereitet, im Senatsausschuss fiir Forschung und wissenschaftlichen
Nachwuchs ausgewertet und in geeigneter Form der Hochschulleitung und den Fakulta-
ten zur Verfligung gestellt.

(4) Die Fakultat nutzt die Evaluierungsergebnisse der Forschungsleistungen ihrer Fachge-
biete zur Stimulanz hdéherer Forschungsleistungen lber gezielte Mittelverteilung — even-
tuell gekoppelt mit den Ziel-Leistungs-Vereinbarungen.

(5) Die Hochschulleitung soll mit Ziel-Leistungs-Vereinbarungen und Wettbewerben (z.B.

interne Exzellenzférderung) bzw. Gber spezielle Schwerpunktsetzungen gezielt die For-
schungsprofilierung voranbringen.

10
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§ 9 Qualitatssicherung der Forschungsaktivitaten in den Forschungsschwerpunkten

(1) Durch die Evaluation der Forschungsaktivitaten in den Forschungsschwerpunkten er-
folgt eine regelmaBige Qualitatsiberprifung der Umsetzung der Forschungs-
schwerpunkte im Rahmen der Forschungsstrategie und ggf. eine Anpassung der For-
schungsstrategie.

(2) Die Qualitatssicherung der Forschungstatigkeit im Rahmen des Forschungs-
schwerpunktes umfasst die Umsetzung der Forschungsstruktur in den Schwerpunkten,
die Einfuhrung neuer Schwerpunkte und ggf. die Aufhebung von Schwerpunkten.

(3) Durch den Senatsausschuss fiir Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs wird
an Hand der Realisierung der einzelnen Roadmaps bzw. der gesetzten Meilensteine die
Umsetzung der Forschungsstrategie 3-jahrlich geprift und bei Bedarf eine Evaluation der
Forschungsschwerpunkte initiiert. Sie stltzt sich auf die interne und externe Evaluation
der Forschungscluster sowie die Evaluation des Projektmanagements der Forschungsc-
luster.

(3a) Im Rahmen der internen Evaluation erfolgt die Bewertung durch den Se-
natsausschuss flr Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs. Es werden die Evalua-
tionsergebnisse bzgl. Qualitatssicherung der Forschungsinhalte der Fachgebiete sowie
die Ergebnisse aus den forschungsbegleitenden Dienstleistungen genutzt, um die Quali-
tat der Forschungsschwerpunkte einzuschatzen. Es wird durch das Referat Forschungs-
service und Technologietransfer und dem Senatsausschuss fur Forschung und wissen-
schaftlichen Nachwuchs ein Evaluationsbericht erarbeitet.

(3b) Die Ergebnisse der internen Evaluation dienen als Grundlage fiir die Begutachtung
durch eine externe Gutachterkommission. Diese ist als Beratung zu verstehen und am
Profil und den selbstgesetzten Zielen des Forschungsschwerpunktes orientiert. Die Mit-
glieder der Gutachterkommission der externen Evaluation werden von den an dem For-
schungsschwerpunkt mitarbeitenden Fachgebieten vorgeschlagen und in Abstimmung
mit dem Senatsausschuss flir Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs ausgewahlt
und ernannt. Dabei soll sich die Zusammensetzung der Gutachterkommission an den
Richtlinien eines dafiir ausgewahlten Evaluationsverbundes ausrichten. Sie soll sich aus
Hochschullehrern zusammensetzen, die das Forschungsgebiet des Schwerpunktes vertre-
ten.

(4) Die Ergebnisse der internen und externen Evaluation werden vom Senatsausschuss
far Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs zusammengefasst und an die Dekane
der entsprechenden Fakultaten, die Hochschulleitung und den Hochschulrat weitergelei-
tet.

§ 10 Evaluation der Forschungsstrategie/Kontrolle der Umsetzung der For-
schungsstrategie

(1) Der Senatsausschuss flir Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs bereitet die
Beschlusse hinsichtlich der Weiterentwicklung der Forschungsstrategie der Universitat fur

11
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die Verabschiedung in Hochschulrat und Senat vor. Die Passfahigkeit der Forschungsstra-
tegie in die Gesamtstrategie der Universitat muss hierbei Beachtung finden. Die For-
schungsstrategie wird vom Senatsausschuss fur Forschung und wissenschaftlichen
Nachwuchs nach Evaluation der Forschungsleistungen von Fachgebieten, Fakultaten und
Forschungsclustern entwickelt und von der Hochschulleitung unter Berlcksichtigung und
Wirdigung des Beschlusses des Hochschulrates sowie der Stellungnahme des Senats be-
schlossen. Es erfolgt die Kontrolle der Umsetzung der strategischen Vorgaben durch den
Prorektor fur Wissenschaft und den Senatsausschuss fir Forschung und wissenschaftli-
chen Nachwuchs.

(2) Die interdisziplinaren und interfakultativen Forschungsschwerpunkte werden 3-
jahrlich im Senatsausschuss fiir Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs ak-
tualisiert und weiterentwickelt und als Empfehlung fiir den Senat bzw. Hochschulrat, in
Abstimmung mit dem Ausschuss fiir Hochschulentwicklung und Qualitatssicherung, wei-
tergegeben.

§ 11 Forschungsbericht

Fur den jahrlich vorzulegenden Bericht des Rektors werden die Ergebnisse der im Be-
richtszeitraum durchgefiihrten Evaluationen im Bereich Forschung herangezogen.

Abschnitt 4: Studium und Lehre
§ 12 Qualitatssicherung der Lehre

(1) Die Qualitatssicherung der Lehre der Fachgebiete muss im Sinne einer universitaren
Lehre die Einheit von Forschung und Lehre sicherstellen. Es erfolgt eine regelmaBige
Qualitatsuberprifung der Lehrinhalte der Fachgebiete in Bezug auf Anpassung an For-
schungsinhalte und Sicherung eines kapazitatsgerechten Lehrangebotes durch die Stu-
dienkommission.

(2) Die Qualitatssicherung der Lehre umfasst die Einrichtung von neuen Fachern, die Ak-
tualisierung existierender Facher und ggf. die Abschaffung von Fachern im Ergebnis der
Evaluation. Neben Anderungen von Fachinhalten beinhaltet dies auch Anderungen in der
Art der Vermittlung von Kompetenzen durch Anderungen der Form der Wissensvermitt-
lung und -abfrage.

(3) Die Qualitatssicherung der Lehre erfolgt Uber die freiwillige Fach- und Lehrveranstal-
tungsevaluation durch Studierende und/oder ein Fachkollegium (3a) sowie durch eine
von den Qualitditsmanagementbeauftragten initiierte Fach- und Lehrveranstaltungseva-
luation durch Studierende und/oder ein internes und/oder externes Fachkollegium (3b).

(3a) Es steht jeder Lehrkraft der TU limenau frei, ihre Lehrveranstaltung einer freiwilligen
Evaluation zu unterziehen. Die Ergebnisse der freiwilligen Evaluation werden nur der
entsprechenden Lehrkraft zur Verfligung gestellt, mit der Bitte um Auswertung mit den
Studierenden.
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(3b) Die AG QMB legt die zu evaluierenden Facher fest und koordiniert die Evaluation.
Die Studienkommission der Fakultat ist fur die Fach- und Lehrveranstaltungsevaluation
verantwortlich. Die Durchflihrung der Evaluation der Facher findet im Benehmen mit
dem ASC, dem jeweiligen Fachverantwortlichen und/oder der jeweiligen Lehrkraft, dem
Studierendenrat und den Fachschaften statt. Dem Qualitatsmanagementbeauftragten
muss Uber die Evaluation des Faches Bericht erstattet werden.

Die Auswertung der Ergebnisse der durch die AG QMB initiierten Bewertung findet mit
dem Fachverantwortlichen und/oder der Lehrkraft und dem QMB der jeweiligen Fakultat
und ggf. mit dem Prodekan statt. Weiterhin sind die Ergebnisse mit den Studierenden
der bewerteten Veranstaltung und dem Fachverantwortlichen auszuwerten. Die QMB der
Fakultaten berichten dann in der AG QMB.

Des Weiteren ist eine Bewertung der Facher durch ein von der Studienkommission beauf-
tragtes Fachkollegium durchzufiihren, die in der Regel als schriftliche Stellungnahme im
Ergebnis des zu bewertenden Faches dem Dozenten Ubergeben wird. Das Fachkollegium
setzt sich zusammen aus Lehrkraften benachbarter Fachgebiete, wissenschaftlichem Per-
sonal und ehemaligem Personal des Fachgebietes, die eine schriftliche Stellungnahme
vornehmen. Die Auswertung erfolgt mit der jeweiligen Lehrkraft, dem Fachverantwortli-
chen, dem Prodekan, der Studienkommission, dem Qualitdatsmanagementbeauftragten
der Studierenden und dem Qualitatsmanagementbeauftragten der Fakultat mit dem Ziel
des Ableitens von Konsequenzen. Die Diskussion soll der Verbesserung der Situation im
betreffenden Fachgebiet dienen.

(4) Den Fakultaten obliegt die Verantwortung fir die Einleitung und Umsetzung fakul-
tatsintern erforderlicher MaBBnahmen. Der Qualitatsmanagementbeauftragte der Fakultat
berichtet in der AG QMB Uber den Stand der Evaluationsaktivitaten innerhalb seiner Fa-
kultat. Fakultatsubergreifende MaBnahmen mussen durch den Prorektor fur Bildung, den
Senatsausschuss fur Studium und Lehre und den Qualitatsmanagementbeauftragten des
Rektorates entschieden, angestoBen und kontrolliert werden.

§ 13 Qualitatssicherung der Studiengange

(1) Durch die Evaluation der Studiengange erfolgt eine regelmaBige Qualitatsuberpru-
fung zur Umsetzung der Studiengange in Bezug auf die Validitat der Studiengangsziele,
organisatorischen Ablauf, Verantwortlichkeiten, Konsequenzen sowie in Bezug auf die
Passfahigkeit zur Lehrstrategie und ggf. Anpassung an Lehrstrategie.

(2) Die Qualitatssicherung der Studiengange umfasst die Einfiihrung, Durchfiihrung inkl.
Weiterentwicklung der Studiengédnge und das Aufheben von Studiengéngen sowie die
Uberprifung der Studierbarkeit.

(3) Die AG QMB beauftragt die Studiengangkommission mit der Evaluation des Studien-
ganges. Der Studiengangkommission obliegt im Rahmen der Evaluation und im Beneh-
men mit dem Qualitatsmanagementbeauftragten des Rektorates insbesondere die Orga-
nisation der Evaluation innerhalb des Studienganges, die zeitliche Abfolge und die in-
haltliche Gestaltung des Fragenkataloges mit Leitfragen fur die interne Evaluation des
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Studienganges. Der Leitfaden zur Evaluation von Studium und Lehre ist dabei zu beach-
ten. Die Qualitatsuberpriufung des Studienganges stitzt sich auf die Evaluation der Um-
setzung eines Studiengangs, die Qualitatssicherung der Module, interne und externe
Evaluationen der Studiengange und die Programmakkreditierung. Das Augenmerk liegt
hier auf der Vertretbarkeit der Durchfihrung und Weiterentwicklung des jeweiligen Stu-
dienganges.

(3a) Die jeweiligen Modulverantwortlichen erhalten von der Studiengangkommission
den Auftrag, unter Nutzung der Evaluationsergebnisse zur Qualitatssicherung der Lehre
die Erreichung der Lernziele und die Studierbarkeit des Moduls einzuschatzen sowie die
Wirksamkeit der Facherzusammensetzung in einem Modul zu Uberprifen, stimmen dies
mit den jeweiligen Fachverantwortlichen ab und initiieren einen Abgleich der Kapazita-
ten im zustandigen Fakultatsrat. AuBerdem wird die Wirksamkeit der Facherzusammen-
setzung in einem Modul Uberpruft.

(3b) Im Rahmen der internen Evaluation erfolgt die Bewertung des Studienganges durch
eine interne Kommission. Es werden die Evaluationsergebnisse bzgl. Qualitatssicherung
der Lehre sowie der Module und studienbegleitenden Dienstleistungen genutzt, um die
Studierbarkeit des Studienganges zu untersuchen. Im Ergebnis wird ein Evaluationsbe-
richt erarbeitet.

(3¢c) Die externe Evaluation erfolgt in Form einer Begehung durch eine externe Gutach-
terkommission. Grundlage hierfur ist der Bericht der internen Evaluation. Die Begehung
hat vorrangig den Charakter einer Beratung und ist am Profil und den selbstgesetzten
Zielen des Studienganges orientiert. Die Zusammenstellung der Begutachtungskommis-
sion kann durch einen Evaluationsverbund erfolgen. Auf der Basis des Berichtes der in-
ternen Evaluation und des bei der Begehung gewonnenen Eindruckes erstellt die Gut-
achterkommission ein Gutachten, welches an die Qualitatsmanagementbeauftragten der
zustandigen Fakultat und den Prodekan weitergeleitet wird.

(3d) Die Programmakkreditierung liegt in der Verantwortung der Studiengangkommissi-
on in Abstimmung mit der zustandigen Fakultat und dem Rektorat. Sie kann freiwillig
erfolgen oder durch die AG QMB initiiert werden, um einen Selbst-Report iber das Vor-
handensein von Qualitatsmindeststandards eines Studienganges zu erhalten. Dafir wird
gemeinsam mit der Hochschulleitung eine Akkreditierungsagentur ausgewahlt, die die
Akkreditierung entsprechend den Vorgaben des Akkreditierungsrates durchfihrt.

(4) Die Ergebnisse der Evaluation sind in der Studiengangkommission auszuwerten und
MaBnahmen sind einzuleiten. Neben dem Qualitatsmanagementbeauftragten der zu-
standigen Fakultdat und dem Prodekan wird vor der AG QMB und dem Prorektor fur Bil-
dung berichtet. Im Ergebnis der Auswertung kann es zur Einfihrung neuer Studiengan-
ge, Weiterentwicklung bereits bestehender Studiengange oder zur Aufhebung beste-
hender Studiengange kommen, was durch die Studiengangkommission initiiert wird.
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§ 14 Evaluation der Lehrstrategie/Kontrolle der Umsetzung der Lehrstrategie

(1) Der Senatsausschuss fir Studium und Lehre bereitet die Beschlisse hinsichtlich der
Weiterentwicklung der Lehrstrategie der Universitat fir die Verabschiedung im Hoch-
schulrat und Senat vor. Die Passfahigkeit der Lehrstrategie in die Gesamtstrategie der
Universitat muss hierbei Beachtung finden. Die Lehrstrategie wird vom Senatsausschuss
far Studium und Lehre nach Evaluation der Lehre von Fachgebieten und Fakultaten so-
wie nach Evaluation der Studiengange entwickelt und von der Hochschulleitung unter
Berucksichtigung und Wurdigung des Beschlusses des Hochschulrates sowie der Stel-
lungnahme des Senats beschlossen.

Es erfolgt die Kontrolle der Umsetzung der strategischen Vorgaben durch den Prorektor
fir Bildung und den Senatsausschuss fiir Studium und Lehre.

(2) Die Studiengange kénnen jahrlich im Studienausschuss aktualisiert behandelt werden
und eine Weiterentwicklung erfahren.

§ 15 Lehrbericht

Die Ergebnisse der im Berichtszeitraum durchgefiihrten Evaluationen im Bereich Studium
und Lehre werden fir den Lehrbericht herangezogen. Dieser ist Bestandteil des jahrlich
vorzulegenden Jahresberichtes gemaB § 9 ThurHG.

Abschnitt 5: Dienstleistungen

§ 16 Referate und Betriebseinheiten

(1) Studienbegleitende Dienstleistungen unterliegen den Bestimmungen des Abschnittes
Studium und Lehre dieser Ordnung. Im Senatsausschuss fur Studium und Lehre wird
einmal jahrlich zum Stand der Qualitatssicherung berichtet.

(2) Forschungsbegleitende Dienstleistungen unterliegen den Bestimmungen des Ab-
schnittes Forschung dieser Ordnung. Im Senatsausschuss fur Forschung und wissen-
schaftlichen Nachwuchs wird einmal jahrlich zum Stand der Qualitatssicherung berichtet.
(3) Uber Dienstleistungen, die weder den studienbegleitenden noch den forschungsbe-
gleitenden Dienstleistungen eindeutig zuzuordnen sind, ist einmal jahrlich im Ausschuss
far Hochschulentwicklung und Qualitatssicherung zu berichten.

§ 17 Verwaltung

(1) Die Verwaltung der Universitat versteht sich als Dienstleister fiir die Kernbereiche For-
schung und Studium und Lehre.

(2) Die Hochschulleitung entscheidet auf der Grundlage von qualitativen und quantitati-
ven Kennziffern Uber die Ressourcen- und Mittelverteilung innerhalb der Universitat und

15




Verkiindungsblatt der Technischen Universitat Ilmenau Nr. 57/2009

schlieBt Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Fakultaten und ggf. mit Projektgrup-
pen ab. Die Verwaltung stellt die entsprechenden Angaben zur Verfliigung.

(3) Basis der Tatigkeit in der Verwaltung sind die Umsetzung der gesetzlichen Bestim-
mungen einerseits sowie die effiziente und kostengulinstige Unterstitzung der Kernpro-
zesse andererseits zur Sicherung der hohen Qualitatsanforderungen an der TU Ilimenau.
Zur weiteren Verbesserung ihrer Tatigkeit stellen sich die Verwaltungseinrichtungen der
Evaluation durch die Universitatsmitglieder.

(4) Zu den Ergebnissen der Evaluierung, den abgeleiteten Konsequenzen und den strate-
gischen Entwicklungen berichtet der Kanzler einmal jahrlich im Ausschuss fir Hochschul-
entwicklung und Qualitatssicherung.

(5) Die Ergebnisse der Qualitatssicherung im Bereich der Hochschulverwaltung finden
Eingang in den Jahresbericht der Universitat gemaB § 9 ThurHG.

Abschnitt 6: Schlussbestimmungen

§ 18 In-Kraft-Treten

Die Ordnung zur Qualitatssicherung (OrQ) tritt am Tage nach ihrer Veréffentlichung im
Verklndungsblatt der Technischen Universitat IImenau in Kraft.

lImenau, 12. Dezember 2008

gez. Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil.
Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff
Rektor

16




	Verkündungsblatt

